












Laufende Nummer: Geschäftszeichen:

Gültig ab: Gültig bis:

SGB II:

SGB III:

Familienkasse:

Bezug:

Aufhebung von Regelungen:

Am 05. November 2019 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) über die Verfassungsmäßigkeit der 

Leistungsminderungen im SGB II entschieden und eine Übergangsregelung getroffen (BVerfG, Az.: 1 BvL 

7/16). Die Entscheidung des BVerfG ist gemäß § 31 Absatz 1 BVerfGG bindend und hat gemäß § 31 Absatz 2 

BVerfGG Gesetzeskraft. Mit der Weisung wird das Übergangsrecht bis zu einer gesetzlichen Neuregelung 

umgesetzt. 

Im Fall des Bezugs von Arbeitslosengeld und aufstockender Leistungen der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende sind die Vorgaben des BVerfG auch von den Agenturen für Arbeit umzusetzen. Die Fachlichen 

Weisungen zu §§ 31, 31a, 31b SGB II und § 32 SGB II wurden angepasst. 
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I. Ausgangssituation

1) Kernaussagen der Entscheidung

Höhe von 30 Prozent

a) Berücksichtigung einer außergewöhnlichen Härte:

außergewöhnlichen Härte

untragbar

unzumutbar
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b) Verkürzung des Minderungszeitraums bei nachträglicher Erfüllung der Mitwirkungspflicht bzw. Bereiterklärung zur Mitwirkung:

ernsthafte und nachhaltige Bereitschaft

persönlichen Gespräch

2) Weitere Auswirkungen des Urteils für die Verwaltungspraxis

Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 2 SGB II

Leistungsminderungen nach § 31a Absatz 2 

SGB II bei Leistungsberechtigten unter 25 Jahren

Meldeversäumnisse nach § 32 SGB II

3) Zeitlicher Geltungsbereich

4) Überprüfung festgestellter Leistungsminderungen von Amts wegen oder auf Antrag

a) Bestandskräftige Verwaltungsakte (§ 31a Absatz 1 und Absatz 2 SGB II)

Verwaltungsakte sind bestandskräftig

aa) Abgeschlossene Minderungszeiträume

Page 2 of 6Weisung 201912003 vom 03.12.2019 – Umsetzung der Entscheidung des Bundesverf...

15.07.2020https://www.baintranet.de/011/004/006/012/Seiten/Weisung-201912003.aspx



vollständig abgelaufene Minderungszeiträume

bb) Nicht abgeschlossene Minderungszeiträume

Minderungsbescheide, die 30 Prozent nicht übersteigen

Minderungsbescheide, die über 30 Prozent hinausgehen

soweit

b) Nicht bestandskräftige Verwaltungsakte

Verwaltungsakte

noch nicht bestandskräftig

Minderungsbescheide, die 30 Prozent nicht übersteigen

vor der Urteilsverkündung am 05. November 2019

Minderungsbescheide, die über 30 Prozent hinausgehen

soweit
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5) Regelungen für den Bereich Markt und Integration

a) Eingliederungsvereinbarungen/ersetzende Verwaltungsakte

Aktualisierte Rechtsfolgebelehrungen

Nachhaltung und Anpassungsprozesse

b) Vermittlungsvorschläge:

Aktualisierte Rechtsfolgebelehrungen

c) Angebote und Zuweisungen in Maßnahmen oder geförderte Arbeitsverhältnisse sowie Bewilligungsbescheide für Gutscheinmaßnahmen

Aktualisierte Rechtsfolgebelehrungen

d) Sog. Aufstocker (Bezug von SGB II und SGB III – Leistungen)
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Aktualisierte Rechtsfolgebelehrungen

Die Arbeitshilfe 

„Rechtsfolgenbelehrungen bei arbeitsuchenden Aufstockern“ vom 20.07.2017 wird überarbeitet und 

zeitnah zur Verfügung gestellt

Dokumentation der schriftlichen/persönlichen Anhörung

II. Auftrag und Ziel

III. Einzelaufträge

1) Aufträge an die gemeinsamen Einrichtungen und die Agenturen für Arbeit

2) Aufträge an die Regionaldirektionen
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